
 

 

 

Konformitätserklärung  
 
 
 
hiermit bestätigen wir, dass für das an Sie gelieferte  
 

SAGA Kochpergament 
33 x 27 cm sowie 33 x 42 cm (als One-Up), sowie 32,5 x 53 cm 
 
gehörend zu der im Zertifikat bestätigten Artikelgruppe  

Koch- und Backpapiere, gebleicht und ungebleicht  
in verschiedenen Grammaturen  

 

eine aktuelle Isega Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung mit der Nr. 54092 U 21 vorliegt. 
Dieses Zertifikat ist gültig vom 01.03.2021 bis zum 28.02.2023. 

 
Die oben genannten Sorten sind Papierqualitäten in verschiedenen Gramaturen, welche zur 
Lebensmittelverpackung sowie für Koch- und Backzwecke in Mikrowellen und Backöfen bei 
Temperaturen von bis zu 220 °C verwendet werden.  
 
Sie wurden von der ISEGA nach den 
 

„Methoden zur Untersuchung von Papieren, Kartons und Pappen für Lebensmittelverpackungen“,  
Stand 2008, entsprechend der Vorschrift Nr. 80.56 in der Amtlichen Sammlung von 

Untersuchungsverfahren nach § 64 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs – LFGB, 
 

sowie nach den Vorgaben des 
 

Code of Federal Regulations, Food an Drugs (FDA), 21 CFR Ch. I (Ausgabe 1.April 2018),  
         § 176.170,  

 
auf die verwendeten Rohstoffe, Fabrikationshilfsmittel und speziellen Papierveredelungsstoffe sowie  
auf die Abgabe gesundheitlich bedenklicher Anteile untersucht.  

Darüber hinaus wurde das 

 
Schweizerische Lebensmittelbuch, Kapitel 47A „Materialien aus Papier,  

Karton und Pappe für Lebensmittel 
 
weiterhin als Grundlage für die Prüfung herangezogen. 
 
Die Papierqualitäten entsprechen den Bestimmungen der 
 

Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind,  

mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG  
und 89/109/EWG, Amtsblatt der Europäischen Union L 338/4 vom 13.11.2004,  



 

 

 

geändert durch Anh. Nr. 5.17 der Verordnung (EG) Nr. 596/2009 vom 18. Juni 2009,  
Amtsblatt der Europäischen Union L 188 vom 18.07.2009, Artikel 3, 

 
sowie des 
 

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (Lebensmittel-  
und Futtermittelgesetzbuch – LFGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juni 2013  

(BGBI. I S. 1426), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2017  
(BGBI. I S. 2147), §§ 30 und 31, 

 
und sind gemäß der 
 

BfR-Empfehlung XXXVI. Papiere, Kartons und Pappen für den Lebensmittelkontakt, neugefasst durch 
62. Mitteilung, Bundesgesundheitsblatt 14 (1971) 83, zuletzt geändert durch 221. Mitteilung, 

Bundesgesundheitsblatt 61 (2018) 236, Stand 01.09.2017,  
 
sowie nach der  
 

BfR-Empfehlung XXXVI/2, Papiere, Kartons und Pappen für Backzwecke, 181. Mitteilung, 
Bundesgesundheitsblatt 32 (1989) 80, zuletzt geändert durch 221. Mitteilung, 

Bundesgesundheitsblatt 61 (2018) 236, Stand vom 01.09.2017 
 
zugelassen. 
 
Die Anforderungen des österreichischen  
 

Bundesgesetzes über Sicherheitsanforderungen und weitere Anforderungen an Lebensmittel, 
Gebrauchsgegenstände und kosmetische Mittel zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher 

(Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz – LMSVG) in der Fassung der Kundmachung 
vom 20. Jänner 2006 (BFBI. I Nr. 13/2006), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 05.02.2019 

(BGBI.II Nr. 39/2019), § 16, 
         

werden von der Produktion ebenfalls eingehalten. 

 
Des Weiteren erfüllen sie die Vorgaben des Schweizer 
 
SR 817.0 Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchtsgegenstände (Lebensmittelgesetz – LMG) 

vom 20. Juni 2014 (AS 2017 249), Stand am 1. Mai 2017, Artikel 15, 
 
sowie 

 
SR 817.02 Lebensmittel- und Gebrauchtsgegenständeverordnung (LGV) vom  

16. Dezember 2016 (AS 2017 283), Stand am 1. Mai 2018 (AS 2018 1243), Artikel 49, 
 
und der  
 



 

 

 

SR 817.023.21 Verordnung des EDI über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind,  
mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (Bedarfsgegenständeverordnung) vom 16. Dezember 2016 

(AS 2017 1537), Stand am 1. Mai 2017, Artikel 27,  
 
sofern sich die Lebensmittel einwandfrei davon trennen lassen. 
 
Außerdem stimmen die Koch- und Backpapiere mit den Vorgaben des  
 

Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch.I  
(Ausgabe 1. April 2018), §§ 176.170 und 176.180 

 
überein.  
 
Die Koch- und Backpapiere, gebleicht und ungebleicht, in verschiedenen Grammaturen  
gemäß dem von dem Hersteller vorgelegten Probenmaterial können daher unbedenklich zur 
Lebensmittelverpackung sowie für Koch- und Backzwecke in Mikrowellen und Backöfen  
bei Temperaturen bis zu 220 °C eingesetzt werden. Sie dürfen dabei in direktem Kontakt  
mit trockenen, feuchten und fettenden Lebensmitteln stehen. 
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